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Daß die Nothwehr bewieſen ſoll werden .

Item / Welcher ſich aber einer gethonen Nothwehr beruͤhmet vnd CLXVI .

gebrauchen will / vnd der Anklaͤger der nicht geſtendig iſt / ſo leget dat

Recht dem Thaͤtter auff / ſolche Nothwehr obgemelter maſſen zu Recht
gnug zubeweiſen / beweiſt er die nicht / er wird ſchuldig gehalten .

0

100 Wann vnd wie / in Sachen der Nothwehr / die

Beweyſung auff den Anklaͤger
1 kompt .
10

Item / So der Anklaͤger der erſten thaͤtlichen Anfechtung oder CLXVII .

Benoͤttigung ( darauff als vor ſteht / die Nothwehr gegruͤndet) bekent⸗

lich iſt / oder beſtendig nicht verlaugnen kan / vnd dagegen ſagt / daß
der Todtſchleger darumb kein rechte entſchuldigte Nothwehr gethon ha⸗
ben ſoll / wann der Entleibt het fuͤrgewandter belentlichen Anfechtigung /
Vioder Benoͤttigung / rechtmeſſig Vrſach gehabt / als geſchehen moͤcht/

V
So einer / einen vnkeuſcher Werck halb bey ſeinem ehelichen Weib / Toch⸗
ter oder andern boͤßlichen ſtraͤfflichen Vbelthaten fuͤnde / vnd darumed

gegen demſelben Vbelthaͤter / thaͤtliche Handlung / Zwanck oder Gefengk⸗
nuß ( wie die Recht zulaſſen ) fuͤrnaͤhme/ Oder dem Entleibten het ge⸗

bürt / den verklagten Todtſchleger von Amptswegen zufahen / vnd die

Votturfft erfordert / hne mit Waffen ſolcher Gefenekuß halb zubetro⸗
a hen/ zwingen vnd noͤttigen/ daß er alſo in Recht zulaſſiger weiß gethon

yhett . Doer / ſo der Klager in dieſem Fall ein ſolche Reinung furgebe /

daß der angezogen Todtſchleger darumb kein rechte Nothwehr gethon

hett / wann er were deß Entleibten / als er jhn erſchlagen hette / gantz
maͤchtig/ vnd von der Benoͤtigungerledigt geweſt .

Oder meldet/ daß
der Entleibt nach gethoner erſten Benoͤtigung gewichen / dem der Todt⸗
ſchleger auß freyem Willen / vnd vngenötter Ding nachgefolgt / vnd

jhn erſt in der Nachvolg erſchlagen het. Mehr ſo fuͤrgewant wurde /
06 der Todtſchleger wer dem Benoͤtiger wohl Aich weiß / vnd ohn
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